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Allgemeiner Teil

Es gelten auch die  Allgemeinen Zürich Bedingungen für die Sach-Versicherung (ABS) .

Besonderer Teil

Art. 1
Versicherte Gefahren und Schä-
den
(1) Der Versicherer gewährt nach Maß-

gabe der nachfolgenden Bestim-
mungen Versicherungsschutz gegen
Schäden durch Sturm, Hagel,
Schneedruck, Felssturz, Steinschlag
und Erdrutsch.

(2) Im Sinne dieser Bedingungen sind

a) Sturmschäden

Schäden, die an den versicherten
Sachen durch einen außeror-
dentlich heftigen Wind (Stun-
dengeschwindigkeit von mehr als
60 km) verursacht werden. Für
die Feststellung der Stundenge-
schwindigkeit ist im einzelnen
Fall die Auskunft der Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geo-
dynamik maßgebend;

b) Hagelschäden

Zertrümmerungsschäden, die an
den versicherten Sachen durch
herabfallende Schloßen während
eines Hagelschlages verursacht
werden;

c) Schneedruckschäden

Schäden, die an den versicherten
Sachen durch das Gewicht der
auf diesen angesammelten
Schneelast verursacht werden;

d) Felssturz-, Steinschlag- oder Erd-
rutschschäden

Schäden, die an den versicherten
Sachen durch in Bewegung gera-
tene Felsblöcke, Gesteinsteile o-
der Erdmassen verursacht wer-
den.

(3) Der Versicherer ersetzt den Wert
bzw. die Wertminderung der zerstör-
ten oder beschädigten versicherten
Sachen, wenn die Zerstörung oder
Beschädigung

a) auf der unmittelbaren Einwir-
kung eines der in Abs. 1 genann-
ten Schadenereignisse beruht o-
der

b) nachweisbar die unvermeidliche
Folge eines solchen Ereignisses
ist, auch wenn die Zerstörung
oder Beschädigung auf Nieder-
schlagswasser, Schnee oder Ha-
gel zurückzuführen ist, die durch
die - im Zusammenhang mit ei-
nem versicherten Ereignis - be-
schädigten oder zerstörten Dach-
oder Mauerteile, bzw. durch zer-
störte oder beschädigte, ord-
nungsgemäß geschlossene Fens-
ter oder Außentüren eindringen
oder

c) dadurch hervorgerufen wird,
dass Teile der versicherten oder
benachbarten Gebäude oder an-
dere Gegenstände (wie Bäume,
Maste usw.) durch das Schaden-
ereignis auf die versicherten Sa-
chen geworfen werden.

(4) Der Versicherer vergütet auch den
Wert der versicherten Sachen, die bei
einem der in Abs. 2 genannten Er-
eignisse abhanden gekommen sind
(siehe aber den Ausschluss gemäß
Art. 2 (2)).

(5) Der Versicherer ersetzt nach Maßga-
be des Art. 7 Aufwendungen des
Versicherungsnehmers im Schaden-
fall.

(6) Nur auf Grund besonderer Vereinba-
rung haftet der Versicherer für Auf-
räumungskosten, Abbruchkosten,
Demontage- und Remontagekosten,
die dem Versicherungsnehmer im
Schadenfall entstehen. Diese Kosten
werden bis zur Höhe der hiefür in
der Polizze angegebenen Versiche-
rungssumme voll ersetzt.

Unter Aufräumungskosten sind die
dem Versicherungsnehmer zur Last
fallenden Aufwendungen für das
Aufräumen der Schadenstätte, so-

weit diese Kosten nicht bei Bewer-
tung der Restwerte durch Anrech-
nung zur Vergütung gelangt sind,
und für die Abführung des Schuttes
und nicht mehr verwendbarer Reste
bis zur nächsten geeigneten und ges-
tatteten Ablagerungsstätte zu ver-
stehen, soweit sie die versicherten
Sachen betreffen.

Unter Abbruchkosten sind die Kosten
für einen im Schadenfall nötig wer-
denden Abbruch stehengebliebener
Teile versicherter Sachen und deren
Abführung bis zur nächsten geeigne-
ten und gestatteten Ablagerungs-
stätte zu verstehen.

Unter Demontage- und Remontage-
kosten sind die unvermeidlichen Kos-
ten zu verstehen, die nach einem
Schadenfall dadurch notwendig
werden, dass beschädigte oder un-
beschädigt gebliebene versicherte
technische und kaufmännische Be-
triebseinrichtungen demontiert und
wieder montiert oder sonstwie be-
wegt oder geschützt werden müs-
sen.

(7) Der Versicherer haftet nicht

a) für andere als die nach Abs. 3 er-
satzpflichtigen Schäden, insbe-
sondere für entgangenen Ge-
winn;

b) für Schäden durch Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Sturmflut, La-
winen und Lawinenluftdruck,
Sog- und Druckwirkung von
Flugobjekten, Hochwasser, Über-
schwemmungen und Vermurun-
gen, auch wenn diese Ereignisse
bei einem Sturm, Hagelschlag,
Schneedruck, Felssturz, Stein-
schlag oder Erdrutsch auftreten
bzw. deren Folge sind;

c) für Wasserschäden, die auf ande-
re Art als in Abs. 3 lit. b be-
schrieben, verursacht werden,
z.B. Schäden durch Nieder-
schlags-, Schmelz- oder Sicker-
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wasser, die  n i c h t auf eines der
versicherten Schadenereignisse
zurückzuführen sind;

d) für Schäden durch Bewegung
von Felsblöcken, Gesteins oder
Erdmassen, wenn diese Bewe-
gung durch Erdaufschüttungen
bzw. -abgrabungen, weiters
durch Sprengungen oder die Er-
schließung gasförmiger, flüssiger
oder fester Stoffe aus dem Erdin-
nern verursacht wurde;

e) für Schäden, die dadurch ent-
standen sind, dass sich die versi-
cherten Gebäude in einem bau-
fälligen Zustand befanden bzw.
ganz oder teilweise mangelhaft
instand gehalten wurden oder
dass im Zuge von Umbauten
Baubestandteile aus der üblichen
Verankerung oder Befestigung
gelöst wurden oder noch nicht
entsprechend mit dem sonstigen
Bauwerk verbunden worden
sind; die Ersatzpflicht des Versi-
cherers besteht aber, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Schaden mit diesen
Mängeln in keinem ursächlichen
Zusammenhang steht.

(8) Im Falle von

a) Kriegsereignissen jeder Art, mit
oder ohne Kriegserklärung, ein-
schließlich aller Gewalthandlun-
gen von Staaten und aller Ge-
walthandlungen politischer oder
terroristischer Organisationen
(einschließlich Neutralitätsverlet-
zungen) oder inneren Unruhen,
und damit verbundenen militäri-
schen oder polizeilichen Maß-
nahmen,

b) Erdbeben, Bodensenkung, unter-
irdischem Feuer oder außerge-
wöhnlichen Naturereignissen,

c) Ereignissen, welche einer schädi-
genden Wirkung durch Kern-
energie zuzuschreiben sind

haftet der Versicherer nur, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Schaden mit diesen Ereig-
nissen oder deren Folgezuständen
weder unmittelbar noch mittelbar im
Zusammenhang steht. Ist der Versi-
cherungsnehmer Verbraucher im

Sinne des Konsumentenschutzgeset-
zes, so obliegt der Nachweis dem
Versicherer.

Art. 2
Versicherte Sachen
(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist,

sind nur die dem Versicherungsneh-
mer gehörigen Sachen versichert.
Versichert sind auch vom Versiche-
rungsnehmer gekaufte Sachen, die
ihm unter Eigentumsvorbehalt über-
geben sind, und die dem Versiche-
rungsnehmer verpfändeten Sachen.

Die Versicherung von Arbeitsgerät
und Arbeitskleidern erstreckt sich
auch auf die Sachen der Familienan-
gehörigen und Arbeitnehmer des
Versicherungsnehmers, die an dem
Versicherungsort (Art. 3) ihren Beruf
ausüben.

(2) Geld, unverarbeitete Edelmetalle,
ungefasste Perlen und Edelsteine
sowie Wertpapiere und Urkunden
sind nur dann in der Versicherung
inbegriffen, wenn dies besonders
vereinbart ist.

(3) Bei Gebäuden erstreckt sich die
Versicherung, soweit nichts anderes
vereinbart ist, auf den B a u w e r t.

Zum Bauwert eines Gebäudes gehört
der Wert aller Baubestandteile ein-
schließlich der unter Erdniveau be-
findlichen Fundamente oder Grund-
mauern und Kellermauern.

Als Baubestandteile im Sinne dieser
Bedingungen gelten auch Elektroin-
stallationen, Gasinstallationen und
Wasserver- und -entsorgungsanlagen
samt dazugehörigen Messgeräten,
Beheizungs-, Sanitär- und Blitz-
schutzanlagen sowie Aufzüge, sofern
die angeführten Baubestandteile
dem Hauseigentümer gehören.

Bei landwirtschaftlichen Gebäuden
gelten Elektroinstallationen, Gasin-
stallationen und Wasserver- und -
entsorgungsanlagen samt dazugehö-
rigen Messgeräten, Beheizungs-, Sa-
nitär- und Blitzschutzanlagen sowie
Aufzüge als versichert, sofern die
angeführten Baubestandteile nicht
gewerblichen Zwecken dienen und
deren Ausschluss nicht vertraglich
vereinbart ist.

Soweit Gebäude industriell oder
gewerblich genutzt werden, auch bei
Bürogebäuden, Krankenhäusern, Sa-
natorien, Kuranstalten, Hotels, Pen-
sionen, Bädern, Sportanlagen und
Veranstaltungshallen zählen Elektro-
installationen, Gasinstallationen und
Wasserver- und -entsorgungsanlagen
samt dazugehörigen Messgeräten,
Beheizungs- und Sanitäranlagen so-
wie Aufzüge und Maschinenfunda-
mente nicht zu den Baubestandtei-
len, sondern zur technischen Be-
triebseinrichtung.

(4) Nur auf Grund besonderer Vereinba-
rung erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf

a) Verglasungen aller Art, Firmen-
schilder, Reklameanlagen sowie
Umzäunungen, Laternen, Fahnen-
stangen, Antennenanlagen, Solar-
anlagen u. dgl.,

b) bewegliche Sachen, die sich im
Freien oder auf dem Transport be-
finden.

(5) Ist der Wohnungsinhalt zusammen
mit anderen Sachen in derselben Po-
lizze versichert, so gelten hinsichtlich
der Sturmschaden-Versicherung des
Wohnungsinhaltes die bezüglichen
Bestimmungen der Allgemeinen Be-
dingungen für Haushaltversicherun-
gen (ABH).

Art. 3
Versicherungsort
Bewegliche Sachen sind nur in jenen
Räumen versichert, die in der Polizze
bezeichnet sind (Versicherungsort). Wer-
den sie daraus entfernt, so ruht der Versi-
cherungsschutz. Ist die Entfernung nicht
nur vorübergehend, so erlischt hinsichtlich
dieser Sachen der Versicherungsvertrag.

Art. 4
Sicherheitsvorschriften
Ergänzung zu Art. 3 ABS:

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
die versicherten Gebäude, vor allem das
Dachwerk, laufend instand zu halten.
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Art. 5
Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers im Schadenfall
(1) Der Versicherungsnehmer hat im

Falle eines drohenden Schadens oder
eines eingetretenen Schadens, für
den er Ersatz verlangt, folgende Ob-
liegenheiten:

a) Er hat nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei
die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; gestatten es die
Umstände, so hat er solche Wei-
sungen einzuholen. Wegen des
Ersatzes der Aufwendungen sie-
he Art. 7;

b) Er hat spätestens innerhalb dreier
Tage, nachdem er von dem
Schaden Kenntnis erlangt hat,
dem Versicherer schriftlich oder
mündlich Anzeige zu erstatten.

c) Falls versicherte Sachen beim
Schaden abhanden gekommen
sind (Art. 1 (4)), hat er der Si-
cherheitsbehörde innerhalb drei-
er Tage, nachdem er den Verlust
festgestellt hat, eine Aufstellung
der fehlenden Gegenstände ein-
zureichen; weiters hat er die zur
Wiedererlangung geeigneten
Maßnahmen zu treffen.

d) Er hat dem Versicherer, soweit es
ihm billigerweise zugemutet
werden kann, jede Untersuchung
über die Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang
seiner Entschädigungspflicht zu
gestatten, auf Verlangen jede
hiezu dienliche Auskunft zu Pro-
tokoll zu geben oder schriftlich
zu erteilen und Belege beizubrin-
gen.

Auf Verlangen muss er ferner in-
nerhalb einer angemessenen
Frist, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss, ein von ihm
unterschriebenes Verzeichnis der
am Schadentag vorhandenen,
der vom Schaden betroffenen
und der abhanden gekommenen
Sachen, und zwar nach Möglich-
keit unter Angabe ihres Wertes
unmittelbar vor dem Schadenfall,
auf seine Kosten vorlegen. Bei
Gebäudeschäden muss er auf

Verlangen einen beglaubigten
Grundbuchauszug nach dem
Stand vom Tage des Schadens
auf seine Kosten beibringen.

Die Frist für die Erstattung der
Anzeige nach lit. b bzw. die Bei-
bringung der Aufstellung und
Verzeichnisse nach lit. c und d
wird durch die Absendung ge-
wahrt.

e) Er darf den durch den Schaden-
fall herbeigeführten Zustand, so-
lange der Schaden nicht ermittelt
ist, ohne Zustimmung des Versi-
cherers nicht verändern, es sei
denn, dass eine solche Verände-
rung zum Zwecke der Schaden-
minderung oder im öffentlichen
Interesse geboten ist.

(2) Der Versicherungsnehmer hat alle
schriftlichen und mündlichen Anga-
ben im Zuge der Schadenerhebung
dem Versicherer richtig und vollstän-
dig zu machen.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer
eine der vorstehenden Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung gem. § 6
(3) VersVG frei.

Bei grobfahrlässiger Verletzung der
unter Abs. 1 lit. a bestimmten Ret-
tungspflicht bleibt der Versicherer in-
soweit verpflichtet, als der Umfang
des Schadens auch bei gehöriger Er-
füllung dieser Obliegenheit nicht ge-
ringer gewesen wäre.

Wurde das Abhandenkommen von
Sachen der Sicherheitsbehörde nicht
oder nicht rechtzeitig angezeigt, so
kann die Entschädigung nur für diese
Sachen verweigert werden.

Art. 6
Ersatzleistung
(1) Der Ermittlung der Ersatzleistung

wird unbeschadet der Bestimmungen
des Art. 8 ABS der Versicherungs-
wert der versicherten Sachen (siehe
Art. 2) zur Zeit des Eintrittes des
Schadenfalles (Ersatzwert) zugrunde
gelegt, bei beschädigten Sachen der
Unterschied zwischen diesem Wert
und dem Wert der Reste, bei dessen
Ermittlung die Verwendbarkeit der
Reste für die Wiederherstellung zu
berücksichtigen ist. Auf die Bewer-

tung von Gebäuderesten bleiben be-
hördliche Wiederaufbaubeschrän-
kungen ohne Einfluss.

(2) Als Ersatzwert gelten:

a) Bei Gebäuden der ortsübliche
Bauwert unter Abzug eines dem
Zustande des Gebäudes, insbe-
sondere dem Alter und der Ab-
nützung entsprechenden Betra-
ges; wenn das Gebäude nicht in-
nerhalb dreier Jahre, gerechnet
vom Schadentag, wieder aufge-
baut wird, ist höchstens dessen
Verkehrswert (bei Teilschäden
dessen anteiliger Verkehrswert)
zu ersetzen. Bei Ermittlung des
Verkehrswertes bleibt der Wert
des Grundstückes außer Ansatz;

b) Bei Gebrauchsgegenständen, Ar-
beitsgeräten, Maschinen und
sonstigen technischen Einrich-
tungen die Wiederbeschaffungs-
kosten unter billiger Berücksich-
tigung der aus dem Unterschied
zwischen alt und neu sich erge-
benden Wertminderung;

c) Bei Waren, die der Versiche-
rungsnehmer herstellt (in Arbeit
befindlichen und fertigen Fabri-
katen), die Kosten der Neuher-
stellung, höchstens deren Ver-
kaufspreis, abzüglich der erspar-
ten Kosten;

d) Bei Waren, mit denen der Versi-
cherungsnehmer handelt, bei
Rohstoffen, die der Versiche-
rungsnehmer für die Erzeugung
von Waren beschafft hat sowie
bei Naturerzeugnissen die Kosten
der Wiederbeschaffung bei Ein-
tritt des Schadenfalles, höchstens
jedoch deren Verkaufspreis, ab-
züglich der ersparten Kosten.

Maßgebend sind die Preise (soweit
sich Marktpreise gebildet haben, die
Marktpreise) zur Zeit des Eintrittes
des Schadenfalles sowie die Kosten
der Neuherstellung zur Zeit des Ein-
trittes des Schadenfalles.

Ergibt sich bei Gebäuden, Maschi-
nen, technischen Einrichtungen und
Waren ein geringerer Wert aus dem
Umstand, dass sie infolge einer nicht
durch den Schadenfall verursachten
Beschädigung, infolge Veralterung
oder dauernden Betriebsstillstandes
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schon dauernd entwertet waren, so
gilt der geringere Wert als Ersatz-
wert.

Für die Wiederherstellung gemäß lit.
a genügt es, wenn für zerstörte oder
beschädigte Gebäude wieder Ge-
bäude hergestellt werden, die dem
gleichen Betriebszweck dienen. Ge-
bäude, die sich bei Eintritt des Scha-
denfalles in Bau befinden oder be-
reits errichtet sind, gelten nicht als
Wiederherstellung. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass die Wie-
derherstellung an der bisherigen
Stelle behördlich verboten ist, so ge-
nügt die Wiederherstellung an ande-
rer Stelle desselben Gemeindegebie-
tes.

(3) Bei Sachen von historischem oder
künstlerischem Wert, bei denen die
Alterung im allgemeinen zu keiner
Entwertung führt, wird der Ver-
kehrswert vergütet.

(4) Ein persönlicher Liebhaberwert wird
bei Ermittlung des Ersatzwertes nicht
berücksichtigt.

(5) Bei zusammengehörigen Einzelsa-
chen wird die allfällige Entwertung,
welche die unbeschädigt gebliebe-
nen Einzelsachen durch die Beschä-
digung, Zerstörung oder das Abhan-
denkommen der anderen erleiden,
nicht berücksichtigt.

Art. 7
Ersatz der Aufwendungen
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die

der Versicherungsnehmer im Scha-

denfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten hal-
ten durfte, hat der Versicherer zu er-
setzen. Darunter fallen aber nicht
Aufwendungen, die durch Gesund-
heitsschädigungen bei Erfüllung der
Rettungspflicht verursacht werden.
Auch für Leistungen der im öffentli-
chen Interesse bestehenden Feuer-
wehren oder anderer zur Hilfe Ver-
pflichteter wird ein Ersatz nicht ge-
währt.

(2) Zu Vorschüssen ist der Versicherer
nicht verpflichtet. Der Ersatz für
Aufwendungen und die Entschädi-
gung dürfen zusammen die Versiche-
rungssumme nicht übersteigen, so-
weit die Aufwendungen nicht auf
Weisung des Versicherers erfolgt
sind. Bei einer Unterversicherung
sind die Aufwendungen nur in dem-
selben Verhältnis zu ersetzen wie der
Schaden.

Art. 8
Begrenzung der Entschädigung,
Unterversicherung
Ergänzung zu Art. 8 ABS:

Bei Gebäuden und deren Inhalt, die zu
industriellen oder gewerblichen Betrieben
oder zu einer Landwirtschaft gehören, ist
die Entschädigungsleistung unter Be-
dachtnahme auf eine allenfalls bestehen-
de Unterversicherung mit höchstens 50 %
der Versicherungssumme der vom Scha-
den betroffenen Post begrenzt, bei Vor-
liegen einer Überversicherung indessen
(siehe Art. 7 (2) ABS) mit 50 % des Er-

satzwertes der vom Schaden betroffenen
Post.

Diese Begrenzungen gelten auch für die
Summe aller Ersatzleistungen innerhalb
einer Versicherungsperiode.

Art. 9
Sachverständigenverfahren
Ergänzung zu Art. 9 lit. b ABS:

Die Feststellung der beiden Sachverstän-
digen muss den Ersatzwert sowie den
Wert der Reste der vom Schaden betrof-
fenen Sachen enthalten (Art. 6). Die Fest-
stellung muss auf Verlangen einer der
beiden Parteien auch ein Verzeichnis der
versicherten, vom Schaden nicht betroffe-
nen Sachen mit ihrem Ersatzwert enthal-
ten.

Art. 10
Rechtsverhältnis nach dem Scha-
denfall
Ergänzung zu Art. 12 ABS:

Vom Schadentage an vermindert sich die
Versicherungssumme für den Rest der
Versicherungsperiode um den Betrag der
Entschädigung. Für spätere Versiche-
rungsperioden gelten wieder die ur-
sprüngliche Versicherungssumme und
Prämie, wenn sich nicht aus den Umstän-
den etwas anderes ergibt.


